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Der Bundesrat hat die Solderhöhung mit der Begründung abgelehnt, dass er,
sowie das Armeekommando, am Grundsatz festhalten müsse, wonach der Teuerungs-
ausgleich zugunsten des Wehrmannes im Bereich der Lohn- und Verdienstersatz-
Ordnung zu erfolgen habe.

Schon als diese Begründung in den Tageszeitungen zu lesen war, habe ich
mich über diese frappierende „Ausrede" aufgehalten. Eine grundsätzliche Frage:
Hat die Höhe des Soldes mit dem Teuerungsausgleich etwas zu tun? Die Antwort
ist eindeutig: nein! Wenn der Solch nach der Ansicht des Bundesrates mit dem

Teuerungsausgleich in Zusammenhang steht, warum haben wir dann verschiedene
Soldansätzer Um dem von der genannten Behörde verfochtenen Grundsatz treu
zu bleiben, müsste jeder Offizier, Unteroffizier und Soldat Fr. 2.— Sold erhalten,
denn sie gemessen den Verdienstersatz je nach zivilen Verhältnissen, auch alle
in gleichem Masse. Auf jeden Fall ist es geradezu paradox, wenn Offiziere, welche
in der Mehrzahl aus finanziell guten Verhältnissen stammen, einen höhern Sold

erhalten, als der gewöhnliche Soldat, der vielleicht mit dem Minimum an Lohn-
ersatz auskommen muss.

Der Sold ist nichts anderes als eine Entschädigung für eine Lei-
stung. Da wir nun einmal eine Soldordnung nach Graden haben, welch' letztere
normalerweise mit der Leistung, bzw. Verantwortung in Zusammenhang stehen,
müssen wir an diesem Grundsatz festhalten. Weil der Grad des Fouriers mit der
Zeit an Bedeutung zugenommen hat, muss auch die Entschädigung desselben

Schritt halten. -

Dass es nötigenfalls an Anpassungsmöglichkeiten der Soldansätze nicht man-
gelt, haben wir zur Genüge am Beispiel des Funktionssoldes erfahren.

Wir wollen alle hoffen, dass unsere oberste Leitung in absehbarer Zeit doch
noch dazu kommt, unsern berechtigten Forderungen gerecht zu werden. Sollte
aber, nach obiger Begründung, der Sold für alle Grade auf einen einheitlichen
Ansatz von z.B. Fr. 2.— festgelegt werden, in der Annahme, dass er nur einen
Bestandteil des Lohn- und Verdienstersatzes bildet, könnten wir Fouriere diesen
Entschluss nur begrüssen. Wir sind uns am ehesten gewohnt, unsere Arbeit aus
Freude zur Sache, und nicht um eine hohe Entschädigung zu bewältigen.

Schweizer Spende und Haushaltungkassen

Ist es gestattet, zu Lasten der Haushaltungskasse einen Beitrag zur
Schweizerspende an die Kriegsgeschädigten auszurichten

Antwort: Gemäss Ziff. 135 D. R. ist die Haushaltungskasse für die Einheit
zu verwenden. Wo es sich um Unterstützungen handelt, wird ausdrücklich gesagt,
dass sie für das Wohl der ganzen Einheit oder einzelner ihrer Angehöriger, so-
weit diese bedürftig sind, zu verwenden sei.

Daraus folgert, dass aus der H. K. kein Geld verabfolgt werden darf, welches
seine Zweckbestimmung ausserhalb der Einheit und im Ausland finden soll. Der
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Befehl des Generals vom 20. Februar 1945 betreffend Beteiligung im Dienste
stehender Einheiten an der Schweizer Spende für Kriegsgeschädigte erwähnt die
H. K. mit keinem Wort, weist aber ausdrücklich auf die Möglichkeit freiwilliger
Sammlungen oder auf einen mit Zustimmung der Wehrmänner getroffenen Sold-

abzug hin. W.

Mitteilungen des Kommandos U.O. S. für Küchenchefs

Das neue Reglement „Kochrezepte für die Militärküche 1945" Nr. A 57 d

(Mit Genehmigung des Herrn Oberkriegskommissärs)

Das alte Reglement Kochrezepte ist in Anpassung an die heute geltenden
Ernährungsgrundsätze umgearbeitet und durch neue Rezepte ergänzt worden.
Besondere Berücksichtigung fand dabei die Zubereitung der Speisen in den Koch-
kisten. Bei der Wahl und Aufstellung der Kochrezepte war der Grundsatz der Zu-
bereitung einer einfachen, schmackhaften, bekömmlichen Soldatenkost wegleitend.

Das neue Reglement wird durch die Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale
den Stäben und Einheiten in je 2 Exemplaren für Fourier und Küchenchef zu-
gestellt. Die in den Koehrezepten vorgesehenen Quantitäten sind als Durchschnitts-

mengen zu betrachten. Fourier und Küchenchef haben die heute gültigen Ansätze
zu berücksichtigen und diese im Reglement unter dem vorgedruckten Titel Aktiv-
dienst einzutragen und entsprechend zu berechnen.

Beispiel: Milchkaffee nach Kochrezept: 1 kg Kaffeepulver, 40 1

Milch, 40 1 Wasser.

A ktiv dienst: 1 kg Kaffeepulver 40 1 Milch
500 g Kaffeezusatz 40 1 Wasser

Die nachfolgenden Ausführungen orientieren über die verschiedenen Kapitel
des neuen Reglementes.

a) Pflichten des Küchenchefs: Die Pflichten des Küchenchefs sind in gedrängter
Form umschrieben.
Der Fourier ist nach Ziff. 74, Abs. 3 des D. R„ der Vorgesetzte des Küchen-
chefs. Er ist infolgedessen verantwortlich, dass der Küchenchef seine Pflichten
vorschriftsgemäss erfüllt. Die Inspektionen in verschiedenen Rekrutenschulen
haben ergeben, dass die Küchenchefs in fachtechnischer Hinsicht, speziell
was die Zubereitung der Speisen anbetrifft, genügen. Dagegen werden die
militärische Haltung und der Anzug gerügt. Auf verschiedenen Waffenplätzen
lassen Ordnung und Sauberkeit der Küchen und deren Umgebung zu wün-
sehen übrig. Es ist Aufgabe des Fouriers, den Küchenchef durch Belehrung
und Kontrolle zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten.
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